
  1 von 1 

 

11254 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Juni 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Apothekengesetz und das Arzneimittelgesetz geändert werden 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen:  
Apothekengesetz:  
Anpassung des Apothekengesetzes zur Sicherstellung der freien Apothekenwahl durch die gesetzliche 
Verankerung eines Zuweisungsverbots. Das Verbot gilt für sämtliche Vereinbarungen und sonstige 
abgestimmte Verhaltensweisen, die die Zuweisung von Verschreibungen an Apotheken zum Gegenstand 
haben.  
Arzneimittelgesetz:  
Anpassung des Arzneimittelgesetzes zur Ermöglichung der Hinterlegung von rezeptfreien Arzneimittel an 
Letztverbraucher:innen durch Konkretisierung der „Abgabe im Fernabsatz“. 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung 
am  27. Juni 2023 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. 
Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2023 06 27 

 Claudia Hauschildt-Buschberger Christoph Steiner 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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